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Einleitung einer Änderung 
des Flächennutzungsplans

Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I  
S. 2415), zuletzt geändert am 20. November 2014 (BGBl. I  
S. 1748), für das in der Karte zum Aufstellungsbeschluss 
gekennzeichnete Gebiet westlich des Schleusengrabens zwi-
schen dem Bahnhof Bergedorf im Norden und der Straße 
Sander Damm im Süden und Westen im Stadtteil Bergedorf 
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 602) den Flächennutzungsplan 
zu ändern (Aufstellungsbeschluss F 01/10, „Mischnutzung 
an der Bergedorfer Straße in Bergedorf“).

Eine Karte zum Aufstellungsbeschluss, in der das Gebiet 
der Flächennutzungsplanänderung farbig angelegt ist, kann 
beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks-
amtes Bergedorf während der Dienststunden eingesehen 
werden.

Der Änderungsbereich umfasst Flächen im Stadtteil 
Bergedorf zwischen dem S- und Fernbahnhof Bergedorf 
und der Straße Sander Damm im Süden.

Im Wesentlichen werden bisherige „Gewerbliche Bau-
flächen“ künftig als „Gemischte Bauflächen, deren Charak-
ter als Dienstleistungszentrum für die Wohnbevölkerung 
und die Wirtschaft durch besondere Festsetzungen gesi-
chert werden soll“ bzw. als „Gemischte Bauflächen“ darge-
stellt. In diese „Gemischten Bauflächen“ werden in gerin-
gem Umfang auch bisherige „Flächen für Bahnanlagen“ 
und „Grünflächen“ einbezogen.

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst 
eine Fläche von insgesamt etwa 10,7 ha.

Hamburg, den 21. September 2015

Der Senat Amtl. Anz. S. 1801

Aufstellungsbeschluss 
über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Lokstedt 62

Das Bezirksamt Eimsbüttel beschließt nach § 2 Absatz 1 
des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474, 1494), für das Gebiet nördlich 
der Süderfeldstraße (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 317) den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Lokstedt 62 aufzustel-
len (Aufstellungsbeschluss E 4/15).

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Hiernach wird entspre-
chend § 13 a Absatz 2 in Verbindung mit § 13 Absatz 3 Satz 1 
BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB 
abgesehen.

Eine Karte, in der das Gebiet farbig angelegt ist, kann im 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamtes 
Eimsbüttel während der Dienststunden eingesehen werden.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: Süderfeldstraße 
– Westgrenzen der Flurstücke 1334 und 5152, Süd- und 
Westgrenzen der Flurstücke 5151 und 1341, Westgrenze des 
Flurstücks 1340, West- und Südgrenzen des Flurstücks 
3602 der Gemarkung Lokstedt – Wiben-Peter-Straße – Ost- 
und Nordgrenze des Flurstücks 3602, Nordgrenzen der 
Flurstücke 3600 und 3598, Nord- und Westgrenzen des 
Flurstücks 5151, West- und Nordgrenze des Flurstücks 
1330, Nordgrenze des Flurstücks 1329 – Lottestraße – Süd-
grenze des Flurstücks 1319, Ost- und Südgrenzen des Flur-
stücks 5151 der Gemarkung Lokstedt (Bezirk Eimsbüttel, 
Ortsteil 317).

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Lok- 
stedt 62 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung eines Wohngebiets auf ehemals gewerb-
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lich genutzten Grundstücken und für die Anlage eines das 
Freiraum- und Naherholungsangebot des Stadtteils ergän-
zenden Quartiersparks geschaffen werden.

Hamburg, den 14. Oktober 2015

Das Bezirksamt Eimsbüttel
Amtl. Anz. S. 1801

Öffentliche Auslegung 
des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan-Entwurfs Lokstedt 62
Das Bezirksamt Eimsbüttel hat beschlossen, folgenden 

Bebauungsplan-Entwurf gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474, 1494), öffentlich auszulegen:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Lokstedt 62

Gebiet nördlich der Süderfeldstraße, westlich der Lotte-
straße (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 317).

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: Süderfeldstraße 
– Westgrenzen der Flurstücke 1334 und 5152, Süd- und 
Westgrenzen der Flurstücke 5151 und 1341, Westgrenze des 
Flurstücks 1340, West- und Südgrenzen des Flurstücks 
3602 der Gemarkung Lokstedt – Wiben-Peter-Straße – Ost- 
und Nordgrenze des Flurstücks 3602, Nordgrenzen der 
Flurstücke 3600 und 3598, Nord- und Westgrenzen des 
Flurstücks 5151, West- und Nordgrenze des Flurstücks 
1330, Nordgrenze des Flurstücks 1329 – Lottestraße – Süd-
grenze des Flurstücks 1319, Ost- und Südgrenzen des Flur-
stücks 5151 der Gemarkung Lokstedt (Bezirk Eimsbüttel, 
Ortsteil 317).

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Lok- 
stedt 62 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Entwicklung eines Wohngebiets auf ehemals gewerb-
lich genutzten Grundstücken nördlich der Süderfeldstraße, 
westlich der Lottestraße geschaffen werden. Des Weiteren 
soll ein öffentlicher Quartierspark angelegt werden, um  
das Freiraum- und Naherholungsangebot im Stadtteil zu 
ergänzen.

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Lok- 
stedt 62 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung eines Wohngebiets auf ehemals gewerb-
lich genutzten Grundstücken und für die Anlage eines das 
Freiraum- und Naherholungsangebot des Stadtteils ergän-
zenden Quartiersparks geschaffen werden.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
mit Planzeichnung, Verordnungstext und Begründung wird 
in der Zeit vom 3. November 2015 bis 2. Dezember 2015 an 
den Werktagen (außer sonnabends) während der Dienststun-
den (montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
freitags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr) im Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung des Bezirksamtes Eimsbüttel, Grindel-
berg 62-66, XI. Stock, Raum 1138, 20144 Hamburg, öffent-
lich ausgelegt. Darüber hinaus können die Auslegungsun-
terlagen im Internet unter

www.hamburg.de/stadtplanung-eimsbuettel

eingesehen werden.

Während der öffentlichen Auslegung können Stellung-
nahmen zu dem ausliegenden Bebauungsplan-Entwurf bei 
der genannten Dienststelle schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Der Bebauungsplan-Entwurf kann im oben genannten 
Zeitraum auch im Internet unter Verwendung des kosten-
losen Online-Dienstes „Bauleitplanung“ auf den Seiten des 
„Hamburg-Service“ eingesehen werden. Zudem besteht 
hier die Möglichkeit, direkt Stellungnahmen online abzu-
geben. Vor der Nutzung ist eine kostenlose Registrierung 
erforderlich. Alle Online-Dienste des Hamburg-Service 
sind unter folgender Adresse aufrufbar:

www.gateway.hamburg.de

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und dass 
ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Hamburg, den 14. Oktober 2015

Das Bezirksamt Eimsbüttel
Amtl. Anz. S. 1802

Öffentliche Auslegung 
des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan-Entwurfs Barmbek-Süd 37
Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat beschlossen, folgen-

den Bauleitplan-Entwurf gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474, 1494), öffentlich auszulegen.

Das Bebauungsplanverfahren wurde durch den Aufstel-
lungsbeschluss N 2/15 eingeleitet.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan-Entwurf Barmbek- 
Süd 37
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Gebietsgrenzen: Winterhuder Weg – Nord- und Ost-
grenzen der Flurstücke 1069 und 301 (Beethovenstraße), 
über das Flurstück 1577 (Humboldtstraße), Nordgrenze des 
Flurstücks 301, über das Flurstück 1575 (Schumannstraße), 
Nordgrenze der Flurstücke 1471 und 902 der Gemarkung 
Uhlenhorst – über das Flurstück 749 (Bachstraße), Nord-
grenze des Flurstücks 5009 (Beethovenstraße), Westgrenze 
des Flurstücks 3284, über das Flurstück 3284, Ostgrenze des 
Flurstücks 3284 der Gemarkung Barmbek – Beethoven-
straße – über das Flurstück 749 (Bachstraße) der Gemar-
kung Barmbek – Beethovenstraße (Bezirk Hamburg-Nord, 
Ortsteile 418, 419).

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Barm-
bek-Süd 37 sollen die Voraussetzungen für eine städtebauli-
che Entwicklung und Neuordnung auf nicht mehr benötig-
ten Verkehrsflächen entlang der Beethovenstraße geschaf-
fen werden. Im Rahmen eines vom Immobilienmanage-
ment der Finanzbehörde 2012 durchgeführten Ideenträger-
wettbewerbs wurde die nördliche Teilfläche des Straßen-
flurstücks der Beethovenstraße für eine Bebauung mit einer 
mehrgeschossigen Wohnbebauung vorgeschlagen.

Ziel der Planung ist die Ermöglichung einer Nachver-
dichtung für in Hamburg dringend benötigten Wohnraum.

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Barmbek- 
Süd 37 soll Baurecht für Wohngebäude mit ergänzenden 
Nutzungen (z. B. Kindertagesstätte) in der Erdgeschosszone 
geschaffen werden. Insgesamt sind etwa 150 Wohneinhei-
ten geplant, von denen 50 % im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau errichtet werden sollen.

Die Flurstücke 1069 und 1070 Ecke Winterhuder Weg/
Beethovenstraße werden gemäß § 12 Absatz 4 BauGB arron-
dierend in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbe-
zogen.

Das Bebauungsplanverfahren dient der Innenentwick-
lung im Sinne von § 13 a BauGB und wird, da auch die 
übrigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt.

Der Bebauungsplan-Entwurf (zeichnerische Darstellung 
mit textlicher Festsetzung und Begründung) wird in der 
Zeit vom 2. November 2015 bis 30. November 2015 an den 
Werktagen (außer sonnabends) montags bis donnerstags 

zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr und freitags zwischen 
9.00 Uhr und 14.00 Uhr beim Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung des Bezirksamtes Hamburg-Nord, Techni-
sches Rathaus, Kümmellstraße 6, VI. Obergeschoss, 20249 
Hamburg, öffentlich ausgelegt.

Auskünfte zum ausgelegten Bebauungsplan-Entwurf 
erteilt das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter Telefon-
nummer 040 / 4 28 04 - 60 21 oder - 60 20.

Während der öffentlichen Auslegung können Stellung-
nahmen zu dem ausliegenden Bauleitplan-Entwurf bei der 
genannten Dienststelle schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung unberück-
sichtigt bleiben. Zudem ist ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge macht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Hamburg, den 13. Oktober 2015

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
Amtl. Anz. S. 1802

Achte Änderung der Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang 

Instrumentalmusik der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg

Vom 14. Oktober 2015

Das Präsidium der Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg hat am 20. Oktober 2015 die vom Hochschulsenat 
am 14. Oktober 2015 gemäß § 85 Absatz 1 Nummer 6 des 
Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) in der Fas-
sung vom 18. Juli 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Juni 2015 (HmbGVBl. 2001 S. 171, 2015 S. 121), be-
schlossene Achte Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Instrumentalmusik der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg vom 23. Mai 2012, zuletzt 
geändert am 10. Juni 2015 (Amtl. Anz. 2012 S. 1371, 2015  
S. 1420), gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Artikel I
§ 2 Studienbeginn, Aufnahmeantrag wird wie folgt geän-

dert:
„(1) Das Studium im Master Instrumentalmusik kann 

einmal jährlich zum Wintersemester begonnen werden.

(2) In den Jahren 2016 bis 2020 kann das Studium 
zusätzlich zum Sommersemester im Master Instrumental-
musik (nur in den Hauptfächern Violine, Viola und Violon-
cello) begonnen werden. Es kann einmalig zum Sommerse-
mester 2016 auch in dem Hauptfach Kontrabass aufgenom-
men werden.

(3) …“.

Artikel II

Die Regelungen des Artikels I gelten für Studienbewer-
berinnen und Studienbewerber, die ihr Studium mit dem 
Hauptfach Kontrabass zum Sommersemester 2016 aufneh-
men wollen.

Hamburg, den 14. Oktober 2015

Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Amtl. Anz. S. 1803
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Prüfungsordnung für das Masterstudium 
Musiktherapie an der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg

Vom 10. Juni 2015

Das Präsidium hat am 16. Juni 2015 die vom Hochschul-
senat der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
gemäß § 85 Absatz 1 Nummer 6 des Hamburgischen Hoch-
schulgesetzes (HmbHG) in der Fassung vom 18. Juli 2001, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2015 (Hmb-
GVBl. 2001 S. 171, 2015 S. 121), am 10. Juni 2015 beschlos-
sene Prüfungsordnung für das Masterstudium Musikthera-
pie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
genehmigt.

Präambel

§ 1
Geltungsbereich

Diese Prüfungsordnung regelt die allgemeine Struktur, 
Inhalt und Aufbau sowie das Prüfungsverfahren für den 
Masterstudiengang Musiktherapie der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg (im Folgenden: Hochschule).

I.
Aufnahmeprüfungsbestimmungen

§ 2
Studienberechtigung

Zum Masterstudium Musiktherapie ist berechtigt, wer
1. ein mindestens dreijähriges abgeschlossenes Hoch-

schulstudium und
2. folgende Vorerfahrungen nachweist:
2.1 mindestens 50 Stunden Hospitation in einem für 

Musiktherapie relevanten Arbeitsfeld,
2.2  eine besondere musiktherapeutische Interessenlage 

(Teilnahme an Kursen z. B. im Bereich der Weiterbil-
dung),

3. ein Einzelgespräch mit einem Mitglied des Lehrenden-
teams zur persönlichen Motivation zum Studium, zur 
aktuellen Lebenssituation und zur psychisch-physi-
schen Belastbarkeit absolviert und

4. die Aufnahmeprüfung bestanden hat.

§ 3
Studienbeginn, Aufnahmeantrag

(1) Das Masterstudium Musiktherapie kann alle drei 
Jahre zum Wintersemester begonnen werden. Der Aufnah-
meantrag ist an den Präsidenten bzw. die Präsidentin der 
Hochschule zu richten. Er muss bei der Hochschule jeweils 
spätestens am 1. April eingegangen sein. Die Aufnahmeprü-
fungen werden ab 2005 jeweils alle drei Jahre durchgeführt. 
Studienbeginn ist jeweils der 1. Oktober.

(2) Dem Aufnahmeantrag sind beizufügen:
1. ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem die bisherige 

musikalische Betätigung hervorgehen soll,
2. eine Darlegung der Gründe für die Wahl des Masterstu-

diums und gegebenenfalls Angaben über bisherige the-
rapeutische Tätigkeiten,

3. eine beglaubigte Abschrift des Vorbildungsnachweises 
gemäß § 2 Nummer 1,

4.  Bescheinigungen gemäß § 2 Nummer 2 und

5.  ein Passbild, das auf der Rückseite mit dem Namen des 
Studienbewerbers/der Studienbewerberin versehen ist.

6. Ausländische Studienbewerber/Studienbewerberinnen 
haben dem Aufnahmeantrag außerdem einen schriftli-
chen Nachweis über gute Kenntnisse der deutschen 
Sprache (TestDaF Niveau 4) beizufügen.

§ 4

Aufnahmeprüfungskommission

Die Aufnahmeprüfung wird von einer Aufnahmeprü-
fungskommission abgenommen. Sie besteht aus mindestens 
zwei Professoren bzw. Professorinnen des Masterstudiums 
Musiktherapie, die jeweils alle Prüfungsteile gemäß § 5 
Absätze 2 bis 4 abprüfen.

§ 5

Aufnahmeprüfung

(1) Die Aufnahmeprüfung erstreckt sich auf den Nach-
weis der allgemeinen musikalischen Vorbildung und der 
fachspezifischen Fähigkeiten des Bewerbers bzw. der 
Bewerberin für das von ihm/ihr gewählte Masterstudium.

(2) Präsentation (20 Minuten):

In Gruppengesprächen werden

– die Erfahrungen im bisherigen Beruf bzw. Studium 
sowie

– die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Studienbewer-
berinnen bzw. Studienbewerber thematisiert und

– die Fähigkeit zu Reflexion und Rollenflexibilität sowie

– die Motivation zur Selbstkonfrontation hinterfragt.

Anhand einer vom Bewerber bzw. von der Bewerberin 
vorgestellten Ton- oder Video-Aufnahme (maximal 5 Minu-
ten) eigener Einzel- oder Gruppenarbeit sowie eines 
Gesprächs darüber soll die Fähigkeit des Bewerbers/der 
Bewerberin festgestellt werden, durch Reflexion und Verba-
lisierung künstlerische bzw. soziale/interaktive Sachver-
halte erkennen und vermitteln zu können. Die Darstellung 
soll in einem vorab eingereichten Text (etwa zwei Seiten) 
zusammengefasst werden. Anstelle eines Ton- oder 
Videobeispiels kann auch eine praktische Übung mit Mit-
bewerberInnen gezeigt und besprochen werden.

(3) Musik-Test:

Der Musiktest besteht aus drei Teilprüfungen gemäß 
Nummer 1 bis 3.

1.  Musiktheorie (30 Minuten; bei Absolventinnen/Absol-
venten eines Musikstudiums entfällt dieser Prü-
fungsteil):

 Folgende Fähigkeiten und Kenntnisse des Bewerbers/
der Bewerberin sind im Gespräch und/oder am Klavier 
bzw. in einer Klausur nachzuweisen:

1.1 Kenntnisse der Allgemeinen Musiklehre, Satzlehre 
und Formenlehre,

1.2 Kenntnisse der Satztechnik zeitgenössischer Musik.

2. Instrumental- bzw. Gesangstest (20 Minuten; bei Ab - 
solventinnen/Absolventen eines Musikstudiums ent-
fällt dieser Prüfungsteil):

Die in der Aufnahmeprüfung vorgetragenen Musikstü-
cke sollen die technischen Grundlagen einer instru-
mentalen bzw. vokalen Beherrschung des künstleri-
schen Ausdrucks zeigen sowie die Kompetenz zu ange-
messener Interpretation und persönlichem Ausdruck 
erkennen lassen.
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2.1  Instrumentaltest: Vortrag dreier mittelschwerer Werke 
aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen (z. B. 
Barock, Klassik, Romantik, 20./21. Jahrhundert, Jazz 
usw.).

2.2 Gesangstest (wenn Sologesang anstelle eines Instru-
ments gewählt wird):

Auswendiger Vortrag von drei Kunstliedern oder Arien 
oder anderen Vokalkompositionen (Oratorium, Oper, 
Operette, Jazz usw.) verschiedenen Charakters und ver-
schiedener Komponisten (ein Stück davon muss in 
deutscher Sprache sein).

3.  Improvisationstest (20 Minuten):

3.1  Improvisation zu einem außermusikalischen Thema 
auf einem Instrument eigener Wahl,

3.2  freie Vokalimprovisation (mit oder ohne Instrument),

3.3  Herstellen einer musikalischen Beziehung (vierhändig 
am Klavier oder auf zwei Instrumenten),

3.4  Gestaltung einer Liedbegleitung auf einem Harmo-
nie-Instrument (Klavier, Gitarre usw.).

§ 6

Bewertung der Prüfungsleistungen, 
Bildung der Noten, Gesamtnote

(1) Die Prüfungsleistungen werden mit den Noten

1,0 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung,

2,0 = gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende 
Leistung,

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen entspricht,

4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen Anforderungen entspricht,

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln

bewertet.

Aus den von den einzelnen Mitgliedern der Prüfungs-
kommissionen abgegebenen Noten wird für die jeweilige 
Prüfung eine Note als arithmetisches Mittel gebildet. Die 
Prüfungsleistungen können durch Erniedrigen oder Erhö-
hen der einzelnen Noten um 0,3 spezifiziert werden. Die 
Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Durchschnittsnoten sind bis auf zwei Dezimalstellen 
hinter dem Komma ohne Rundung zu errechnen. Sie wer-
den mit den beiden Dezimalstellen der Errechnung etwai-
ger weiterer Durchschnittsnoten zugrunde gelegt.

(3) Liegen einer Prüfung mehrere Einzelleistungen 
zugrunde, so müssen die Noten der Einzelleistungen min-
destens ,,ausreichend“ (4,0) lauten. Die Note der Prüfung 
errechnet sich aus dem Durchschnitt der Einzelleistungen 
und lautet:

bis 1,50  sehr gut,

über 1,50 bis 2,50  gut,

über 2,50 bis 3,50  befriedigend,

über 3,50 bis 4,00  ausreichend,

über 4,00  nicht ausreichend.

(4) Die Aufnahmeprüfung ist bestanden, wenn alle Prü-
fungsteile jeweils mit mindestens „ausreichend“ (4,00) 
bewertet worden sind.

(5) Aus allen Prüfungsteilen der Aufnahmeprüfung wird 
eine Gesamtnote gebildet. Dabei ist folgende Gewichtung 
zugrunde zu legen:

1.  Präsentation 30 %,

2.  Musiktest 70 %.

Dieser Prüfungsteil setzt sich aus drei Teilprüfungen 
zusammen; die Teilnote für den Musiktest errechnet sich 
wie folgt:

–  Musiktheorie 20 %,

–  Instrumentaltest bzw. Gesangstest 20 %,

–  Improvisationstest 30 %.

Es werden nur die ersten beiden Dezimalzahlen hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen.

(6) Für an anderen Hochschulen erbrachte, anrechen-
bare Prüfungsleistungen wird für die Bildung der Rangrei-
hung nach der Satzung der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg über das Auswahlverfahren in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen jeweils die höchste 
Bewertung zugrunde gelegt.

(7) Der Protokollführer bzw. die Protokollführerin der 
Aufnahmeprüfungskommission fertigt eine Niederschrift 
über den Inhalt und das Ergebnis der Teilprüfungen an. Die 
Niederschrift ist vom Protokollführer bzw. der Protokoll-
führerin und von dem vorsitzenden Mitglied der Prüfungs-
kommission zu unterschreiben.

§ 7

Anwendung der Immatrikulationsordnung der Hochschule

(1) Im Übrigen gilt für die Aufnahmeverfahren sowie für 
die Immatrikulation und die Exmatrikulation die Immatri-
kulationsordnung der Hochschule entsprechend.

(2) Rechtsvorschriften, die die Zulassung zum Master-
studium Musiktherapie beschränken, bleiben unberührt.

II.

Allgemeine Bestimmungen

§ 8

Ziele des Studiums

Das Masterstudium steht in enger Beziehung zur musik-
therapeutischen Praxis und ist der Ausbildung musikthera-
peutischer und musikalisch-kreativer Kompetenz gewid-
met, sowie der Vermittlung jener wissenschaftlich-theoreti-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Zusammenar-
beit im therapeutischen Team und zu musiktherapeutischer 
Forschung, Praxis und Lehre qualifizieren.

§ 9

Abschluss des Masterstudiums, Akademischer Grad

Die Masterprüfung bildet den Abschluss des Masterstu-
diums Musiktherapie. Auf Grund der bestandenen Master-
prüfung wird der akademische Grad „Master of Arts“ verlie-
hen. Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende 
Studium erteilt das Diploma Supplement.

§ 10

Regelstudienzeit, Gliederung des Studiums, Inhalte

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Der 
Masterstudiengang wird als berufsbegleitendes Teilzeitstu-
dium angeboten. Das Lehrangebot, die Modulprüfungen 
und das abschließende Prüfungsverfahren sind so zu gestal-
ten, dass die Kandidatin/der Kandidat das Studium ein-
schließlich aller Prüfungen in der genannten Regelstudien-
zeit ablegen kann.
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(2) Das Teilzeitstudium gliedert sich in

a) fünf theoretische Studiensemester,

b) ein Prüfungssemester, in dem die Master Thesis und das 
Kolloquium zur Master Thesis sowie eine mündliche 
und eine musikpraktische Prüfung abgelegt werden.

(3) Das Lehrangebot des Master-Studiums orientiert 
sich an den theoretischen und praktischen Erfordernissen 
von Berufsfeldern aus der Musiktherapie. Es beinhaltet 
insbesondere (vgl. auch Anlage 1):

– Gruppenmusiktherapie in Theorie und Praxis,

– Einzel-Lehrmusiktherapie,

– Supervision,

– therapeutische und künstlerische Improvisation,

– Stimme und Percussion,

– Bedeutung des Körpers in der Musiktherapie,

– klinische Praxis der Musiktherapie und Berufsfelder-
kundung,

– Theorie und Praxis der musiktherapeutischen For-
schung,

– klinische Entwicklungspsychologie,

– Psychoanalyse,

– aktive und rezeptive Musiktherapie,

– medizinische Grundlagen für MusiktherapeutInnen,

– MusikMedizin,

– Ethik und Berufsrecht.

(4) Das Master-Studium ermöglicht eine individuelle 
Schwerpunktbildung insbesondere im zweiten Studienjahr. 
Nach dem ersten Studienjahr wird in einem Beratungsge-
spräch mit jeder/jedem Studierenden ein learning agree-
ment für das zweite Jahr geschlossen, das – neben den von 
allen Studierenden zu absolvierenden Leistungsnachweisen 
– eine zusätzliche Leistung (Profil-Leistung) in den künst-
lerischen, wissenschaftlichen oder praxeologischen Berei-
chen der Module 5 bis 7 ermöglicht. Mit der Profil-Leis-
tung müssen 6 CP erworben werden.

(5) Für die gesamte Arbeitsbelastung des Studiums ein-
schließlich der Präsenzzeiten, Vor- und Nachbereitungs-
zeiten sowie der Masterprüfung werden insgesamt 120 
ECTS-Credit Points (CP) vergeben.

§ 11

Studiengangsleitung, Studienfachberatungen

(1) Die Studiengangsleitung ist verantwortlich für

–  die Konzeption und Umsetzung der fachlichen Inhalte 
der einzelnen Studiengänge, die die Studierenden auf 
eine erfolgreiche Tätigkeit in der Praxis vorbereiten,

–  Abstimmung der Lehrveranstaltungen,

–  Entwicklung und Umsetzung der Qualitätskultur der 
Hochschule.

(2) Die Studierenden sind verpflichtet, bis zum Ende des 
zweiten Fachsemesters an einer Studienfachberatung teil-
zunehmen. Die Studienfachberatung erfolgt in der Regel 
durch den Studiengangsleiter/die Studiengangsleiterin im 
Benehmen mit den Lehrenden des Studiengangs.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Beratung gemäß 10 Absatz 4. 
Ziel der Beratung ist, über die Bildung eines individuellen 
Profils im Rahmen der Module 5, 6 und 7 eine verbindliche 
Vereinbarung zu treffen und die zugehörigen Studienleis-
tungen festzulegen.

(4) Studierende, welche die Regelstudienzeit gemäß § 8 
überschritten haben, müssen innerhalb von zwei Semestern 
nach dem Ende der Regelstudienzeit an einer Studienfach-
beratung durch Lehrende des Studiengangs teilnehmen, 
wenn sie nicht bis zum Ende dieses Zeitraums zu den noch 
ausstehenden Prüfungsleistungen angemeldet sind. Studie-
rende, die nicht an der Studienfachberatung wegen Über-
schreitens der Regelstudienzeit teilnehmen, werden gemäß 
§ 42 Absatz 2 Nummer 7 HmbHG exmatrikuliert.

§ 12

Modularisierung, ECTS

(1) Das gesamte Studium besteht aus Modulen. Module 
sind in sich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten, die in 
der Regel aus mehreren inhaltlich aufeinander bezogenen 
Lehrveranstaltungen bestehen. Ein Modul schließt grund-
sätzlich mit einer Prüfung (Modulprüfung) oder Studien-
leistung ab, mit deren Bestehen das Erreichen der Lernziele 
des Moduls nachgewiesen wird.

(2) Das Studienangebot wird nach dem European Credit 
Transfer System (ECTS) kreditiert. Die Arbeitsbelastung 
(Präsenz-, Selbststudium und Prüfungsaufwand) für die 
einzelnen Module wird in Credit Points (CP) ausgewiesen. 
Das Studium umfasst pro Semester etwa 20 Leistungs-
punkte, insgesamt 120 CP. Einem Credit Point liegen etwa 
30 Arbeitsstunden zugrunde, 20 CP demgemäß 600 Arbeits-
stunden. Jedem Modul und seinen einzelnen Lehrveran-
staltungen werden entsprechend dem dazugehörigen 
Arbeitsaufwand Credit Points zugeordnet. Der Erwerb von 
Credit Points ist an das Bestehen der Modulprüfungen 
gebunden; diese können sich aus mehreren Teilprüfungen 
zusammensetzen.

(3) Das Studium umfasst insgesamt 1395 Lehrveranstal-
tungsstunden. Außerdem werden studienbegleitende Prak-
tika von 210 Stunden absolviert.

(4) Zahl, Umfang, Inhalte der Module, Zuordnung zu 
bestimmten Fachsemestern, die Modulvoraussetzungen 
ergeben sich aus der Anlage 1 (Modulbeschreibungen) zur 
Prüfungsordnung.

§ 13

Praktika

(1) Die Module werden durch Praktika ergänzt.

(2) Die Praktika haben das Ziel, den Studierenden Ein-
blick in die Praxis der Musiktherapie zu geben und sie mit 
der Tätigkeit als Musiktherapeut bzw. Musiktherapeutin in 
der Arbeit mit unterschiedlichen Arbeitsfeldern vertraut zu 
machen. Über die Praktika (einschließlich Hospitationen) 
sind Dokumentationen (z. B. Beobachtungsbuch, Proto-
kolle, Audio- oder Video-Aufzeichnung oder Darstellungen 
von Einzelaspekten) anzufertigen.

(3) Die Praktika werden in Absprache mit der Studien-
gangsleitung durchgeführt.

§ 14

Lehrveranstaltungsarten

Lehrveranstaltungsarten sind insbesondere:

1.  Einzel- und Gruppenunterricht,

2.  Seminar,

3.  Studien-Projekte,

4.  Vorlesung.
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§ 15

Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die ihm 
durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird 
ein Prüfungsausschuss gebildet.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:

1.  zwei Professoren bzw. Professorinnen und

2.  ein Studierender bzw. eine Studierende des Masterstudi-
ums Musiktherapie.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf 
Vorschlag des Instituts für Musiktherapie vom Studiende-
kanat III der Hochschule auf zwei Jahre, die studentischen 
Mitglieder auf ein Jahr bestellt. Für jedes Mitglied wird ein 
Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin gewählt. Der Prü-
fungsausschuss wählt das vorsitzende Mitglied und ihre 
bzw. seine Stellvertretung aus der Gruppe der Professoren 
bzw. Professorinnen.

(3) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Professoren bzw. 
Professorinnen anwesend sind. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des/der Vorsitzenden oder bei seiner/
ihrer Abwesenheit die der Stellvertretung.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. 
Er berichtet regelmäßig dem Studiendekanatsrat III über 
die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten und gibt 
Anregungen zur Reform des Masterstudiums Musikthera-
pie und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, den Prüfungen beizuwohnen. Der Prüfungsaus-
schuss kann sich die Unterlagen jedes Prüfungsfalles vorle-
gen lassen und die Beteiligten hören. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit über alle 
mit der Prüfung einzelner Studierender zusammenhängen-
den Vorgänge und Beratung verpflichtet.

(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse auf den Vor-
sitzenden bzw. die Vorsitzende übertragen. Gegen Entschei-
dungen des/der Vorsitzenden kann der/die Betroffene den 
Prüfungsausschuss anrufen; die Anrufung hat aufschie-
bende Wirkung.

(7) Über Widersprüche in Prüfungsangelegenheiten ent-
scheidet ein Widerspruchsausschuss.

§ 16

Prüfende

(1) Zum Prüfer bzw. zur Prüferin kann bestellt werden, 
wer das Prüfungsfach an der Hochschule hauptberuflich 
oder als Lehrbeauftragter bzw. Lehrbeauftragte lehrt. Es 
sollen möglichst nur Angehörige des Lehrkörpers benannt 
werden, die in dem der Prüfung vorangehenden Studienab-
schnitt eine eigenverantwortliche einschlägige Lehrtätig-
keit ausgeübt haben.

(2) Der Prüfungsausschuss bestimmt die Prüfenden der 
Studierenden. Der/die Studierende kann Prüfende vor-
schlagen. Den Vorschlägen ist, soweit möglich und vertret-
bar, Rechnung zu tragen.

(3) Die Prüfenden sind bei der Beurteilung von Prü-
fungsleistungen nicht an Weisungen gebunden.

(4) Die Prüfenden bestimmen die Prüfungsthemen. Für 
mündliche Prüfungen und die Master Thesis kann der bzw. 
die Studierende Vorschläge machen.

§ 17

Nachteilsausgleich

(1) Weist eine Studierende oder ein Studierender nach, 
dass sie oder er wegen einer Behinderung oder chronischen 
Krankheit nicht in der Lage ist, Studien- und Prüfungsleis-
tungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form zu 
erbringen, legt der Prüfungsausschuss auf schriftlichen 
Antrag und in Absprache mit der oder dem Studierenden 
und der Prüferin oder dem Prüfer angemessene nachteil-
sausgleichende Maßnahmen fest. Als solche kommen insbe-
sondere die Veränderung der äußeren Prüfungsbedingun-
gen, die Verlängerung der Fristen für das Ablegen von Prü-
fungsleistungen sowie das Erbringen gleichwertiger Prü-
fungsleistungen in Betracht. Entsprechendes gilt für Studien-
leistungen.

(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige 
Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, 
die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Ein-
haltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten 
betroffen sind, steht der Behinderung oder chronischen 
Krankheit der oder des Studierenden die Behinderung oder 
chronische Krankheit und die dazu notwendige alleinige 
Betreuung eines nahen Angehörigen gleich. Nahe Angehö-
rige sind Kinder, Eltern, Großeltern, Ehepartnerinnen und 
Ehepartner sowie Partnerinnen und Partner in einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft.

(3) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden die 
Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgeset-
zes (MuSchG) sowie der Fristen des Gesetzes zum Eltern-
geld und zur Elternzeit (BEEG) ermöglicht.

(4) Personen, die mit einem Kind bis zum Alter von 12 
Jahren, für das ihnen die Personenfürsorge zusteht, im sel-
ben Haushalt leben, sind berechtigt, einzelne Prüfungen 
nach Ablauf der in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Fristen abzulegen. Entsprechendes gilt für die Fristen und 
Bearbeitungszeiten zur Erbringung von Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen sowie für Wiederholungsprüfun-
gen. Die Berechtigung erlischt mit Ablauf des Semesters, in 
dem die genannten Voraussetzungen entfallen. Die Inan-
spruchnahme dieser Regelung erfolgt auf Antrag. Der Prü-
fungsausschuss kann mit den Studierenden zur Gewährung 
der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Gesetz zum 
Elterngeld und zur Elternzeit auf Antrag hinsichtlich der 
Fristen, Formen und Bearbeitungszeiten von Prüfungs- 
und Studienleistungen abweichende Regelungen treffen. 
Einzelne Prüfungsleistungen und Hochschulprüfungen 
können aus diesem Grund nach Ablauf der in den Ordnun-
gen vorgesehenen Fristen abgelegt werden. Die Fristen 
dürfen aus diesem Grund maximal um zwei Semester ver-
längert werden.

(5) Bei Entscheidungen der bzw. des Prüfungsausschuss-
vorsitzenden nach Absatz 1 und Absatz 2 ist die bzw. der 
Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 HmbHG zu 
beteiligen.

(6) Die Gründe für die beantragten Nachteilsausgleiche 
sind von der bzw. dem Studierenden darzulegen. Zur Glaub-
haftmachung können geeignete Nachweise verlangt werden.

§ 18

Anerkennung von Studien- und berufspraktischen Zeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistun-
gen sowie in den Studiengang eingeordnete berufsfeldbezo-
gene Studien beziehungsweise Praktika, die an einer Uni-
versität, gleichgestellten Hochschule, in staatlich anerkann-
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ten Fernstudien, an anderen Bildungseinrichtungen, insbe-
sondere in Studiengängen an staatlichen oder staatlich 
anerkannten Berufsakademien sowie an Fachhochschulen 
erbracht worden sind, sind auf Antrag des bzw. der Studie-
renden anzuerkennen, sofern keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen den erworbenen und den an der aufneh-
menden Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen und 
Fähigkeiten bestehen. Dies gilt insbesondere für die tiefen-
psychologisch-phänomenologische Ausrichtung der Ham-
burger Ausbildung. Eine Anerkennung mit Auflagen ist 
möglich.

(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg sowie der 
anderen am Studiengang beteiligten Hochschulen im Rah-
men von Hochschulpartnerschaften bzw. Hochschulkoope-
rationsvereinbarungen zu beachten.

(3) Auf andere Weise als durch ein Studium erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschul-
bereichs erworben wurden und keine wesentlichen Unter-
schiede zu den in einer Hochschule erworbenen Kompeten-
zen und Fähigkeiten aufweisen, sind bis zur Hälfte der für 
das Studienangebot vorgesehenen Leistungspunkte anzu-
rechnen. Absatz 1 Sätze 1 und 2 gelten entsprechend. Der 
Anrechnung muss eine Überprüfung der curricularen Ver-
gleichbarkeit und des Niveaus der erworbenen individuel-
len Kompetenz vorausgehen. Die Anrechnung ist im Zeug-
nis auszuweisen.

(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die 
Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu 
übernehmen und in die Abschlussnote einzubeziehen. Bei 
nicht vergleichbaren Notensystemen wird die Prüfungsleis-
tung mit „bestanden“ ausgewiesen.

(5) Über die Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 4 
entscheidet der Prüfungsausschuss für den jeweiligen Stu-
diengang. Ein entsprechender Antrag des bzw. der Studie-
renden ist an den Prüfungsausschuss zu richten. Dem 
Antrag sind die für die Anerkennung erforderlichen Unter-
lagen beizufügen. Die Anerkennung kann vom Prüfungs-
ausschuss nur abgelehnt werden, wenn er nachweist, dass 
zwischen den erworbenen und den an der aufnehmenden 
Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten 
nach Absatz 1 wesentliche Unterschiede bestehen und/oder 
auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten nach Absatz 3 nicht gleichwertig 
sind.

§ 19

Versäumnis, Rücktritt und Unterbrechung

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling ohne triftigen 
Grund einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im 
Sinne dieser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil-)
Prüfung zurücktritt oder eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit beginnt 
oder erbringt.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüg-
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit des Prüflings muss ein ärztliches Attest vor-
gelegt werden, das die Prüfungsunfähigkeit ausweist. In 
Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attes-
tes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für 

die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbei-
tungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihr oder 
ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, gilt die Prü-
fung als nicht angetreten.

(3) Wird der Grund anerkannt, so wird der nächstmögli-
che Prüfungstermin festgesetzt. Bereits vollständig er brachte 
Teilprüfungsleistungen werden angerechnet. Nach Beendi-
gung einer Prüfungsleistung können Rücktrittsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden. Belastende Entschei-
dungen des Prüfungsausschusses sind dem Prüfling unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(4) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen 
Mutter (MuSchG) sind auf Antrag der Kandidatin zu 
berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge des Kandidaten 
bzw. der Kandidatin für die Fristen der Elternzeit nach dem 
Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (BErzGG). 
Absatz 2 Sätze 5 bis 6 gelten entsprechend.

§ 20

Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Versucht der oder die Studierende das Ergebnis sei-
ner bzw. ihrer Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet. Gleiches gilt für Prüfungsleistungen von Studie-
renden, die ihre Prüfungsergebnisse während des Prüfungs-
verfahrens anderen zur Verfügung stellen.

(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel im Sinne des Absatzes 1 während und 
nach Austeilung von Prüfungsaufgaben wird der Prüfling 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen. 
Der oder die jeweilige Aufsichtsführende fertigt über das 
Vorkommnis einen Vermerk, den er oder sie nach Abschluss 
der Prüfungsleistung unverzüglich dem bzw. der Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses vorlegt. Der Prüfling wird 
unverzüglich über den gegen ihn erhobenen Vorwurf unter-
richtet. Die Entscheidung über das Vorliegen eines Täu-
schungsversuches trifft das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses. Dem Prüfling ist zuvor Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(3) Werden Arbeiten Dritter oder Teile daraus ohne oder 
mit irreführender Quellenangabe übernommen (Plagiat), 
gilt dies als Täuschungsversuch. Studierende, die wieder-
holt oder in besonders schwerwiegender Weise einen Täu-
schungsversuch begehen, werden in der Regel exmatriku-
liert. Ein besonders schwerwiegender Täuschungsversuch 
liegt insbesondere vor, wenn von Dritten verfasste schriftli-
che Arbeiten ganz oder teilweise ohne Zitat oder mit irre-
führender Quellenangabe in die eigene Prüfungsleistung 
übernommen werden.

(4) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Auf-
sichtsführenden bzw. der jeweiligen Prüferin oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen.

(5) Hat ein Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht 
und wird diese Tatsache erst nach Ablegen der Prüfung 
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bekannt, kann die Note entsprechend Absatz 1 berichtigt 
und die Master-Prüfung gegebenenfalls für nicht bestanden 
erklärt werden. Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen 
Zeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn 
die Masterprüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht 
bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Satz 1 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen.

(6) Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 1, 3 und 
4 kann der Prüfling eine Überprüfung durch den Prüfungs-
ausschuss verlangen. Der Antrag muss unverzüglich gestellt 
werden.

§ 21

Wiederholung der Prüfung

(1) Jede nicht bestandene Einzelleistung und jeder nicht 
bestandene Teil der Masterprüfung mit Ausnahme der Mas-
ter Thesis kann zweimal wiederholt werden.

(2) Die Master Thesis kann einmal, nur in begründeten 
Ausnahmefällen ein zweites Mal, wiederholt werden. Die 
Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. Sie ist dem/der 
Studierenden unverzüglich mitzuteilen und bei einer Ab - 
lehnung zu begründen.

(3) Sind sämtliche Wiederholungsmöglichkeiten ausge-
schöpft, ist die Prüfung endgültig nicht bestanden.

(4) Vor der Zulassung zu einer Wiederholungsprüfung 
hat der/die Studierende an einer Studienfachberatung teil-
zunehmen.

(5) Der/die Studierende kann im Rahmen der Möglich-
keiten für die Wiederholungsprüfung andere Prüfende vor-
schlagen. Den Vorschlägen ist, soweit möglich und vertret-
bar, zu entsprechen.

(6) Der Prüfungsausschuss bestimmt die Frist, inner-
halb derer die Wiederholungsprüfung abzulegen ist.

III.

Modulprüfungen

§ 22

Teilnahme an Modulprüfungen und Anmeldung

(1) Voraussetzung für die Teilnahme an studienbeglei-
tenden Modulprüfungen ist die regelmäßige Teilnahme an 
den für das Modul vorgesehenen Lehrveranstaltungen. 
Regelmäßig teilgenommen hat, wer nicht mehr als 15 % der 
Lehrveranstaltungen eines Moduls versäumt hat. Über die 
Anwesenheit wird eine Anwesenheitsliste geführt. Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss auf Grund 
eines begründeten Antrags der/des Studierenden. Liegt 
kein Ausnahmefall vor, müssen die versäumten Lehrveran-
staltungen vor der Zulassung wiederholt werden.

(2) Die Belegung des Moduls ist gleichzeitig die Anmel-
dung zur Modulprüfung.

§ 23

Modulbeschreibungen, Modulprüfungen

(1) Die konkreten Beschreibungen der einzelnen Module 
ergeben sich aus der Anlage 2 und sind Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. Die Modulbeschreibung beinhaltet ins-
besondere folgende Punkte:

–  Inhalte und Qualifikationsziel des Moduls,

–  Teilnahmevoraussetzungen: Dies ist im Regelfall der 
Abschluss des vorausgehenden Moduls,

–  zugeordnete Lehrveranstaltungen (Units),

–  Anzahl der zu erwerbenden Credit Points (CP),

–  Häufigkeit des Angebots,

–  Dauer des Moduls,

–  Art der Lehrveranstaltungen,

–  Leistungsnachweis,

–  Koordination.

(2) Modul- oder Modulteilprüfungen finden in der von 
den Prüfern bzw. Prüferinnen festgelegten Form zu den 
festgesetzten Terminen statt. Die Modulprüfung wird bei 
benoteten Prüfungen regelmäßig im Anschluss an das 
jeweilige Modul abgenommen. Studienleistungen in Modu-
len, die mit bestanden/nicht bestanden bewertet werden, 
können auch studienbegleitend erbracht werden. Die zu 
erbringenden Prüfungs- und Studienleistungen ergeben 
sich im Einzelnen aus der Anlage 2 zu dieser Ordnung.

(3) Ein Modul schließt grundsätzlich mit einer Prüfung 
(Modulprüfung) oder Studienleistung ab, mit deren Beste-
hen das Erreichen der Lernziele des Moduls nachgewiesen 
wird. Die Prüfungsleistungen können durch folgende Prü-
fungsformen erbracht werden:

a)  Referat

 Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgege-
benes Thema. Es kann zusätzlich eine schriftliche Aus-
arbeitung des Vortragsthemas vorgesehen werden.

b)  Mündliche Prüfung

 Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in 
dem die Studierende bzw. der Studierende darlegen soll, 
dass sie bzw. er den Prüfungsstoff beherrscht. Mündli-
che Prüfungen werden als Einzel- oder Gruppenprüfun-
gen durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll je Prüfling 
und Stoffgebiet mindestens 15 Minuten und höchstens 
30 Minuten betragen. Für mündliche Prüfungen kön-
nen die Studierenden Prüfungsthemen vorschlagen.

 Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prü-
fenden einschließlich des/der Vorsitzenden abgelegt.

c)  Klausur

 Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende 
Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben allein und selbst-
ständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu bear-
beiten sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindes-
tens 60, höchstens 90 Minuten.

d)  Hausarbeit

 Eine Hausarbeit ist eine schriftliche wissenschaftliche 
Arbeit über ein abgesprochenes Thema zur Vertiefung 
und Diskussion eines Themenaspekts aus dem Seminar-
zusammenhang.

e)  Künstlerisch-praktische Prüfung

 Eine künstlerisch-praktische Prüfung ist je nach Modul 
eine Einzel- oder eine Gruppenprüfung von 15 Minuten 
Dauer mit anschließender verbaler Reflexion.

f)  Portfolio

 Porfolios sind Mappen, in denen Arbeitsergebnisse, 
Dokumente, Visualisierungen und alle Arten von Prä-
sentationen eigenständig von den Studierenden gesam-
melt und reflektiert werden.

g)  Sind für ein Modul alternative Prüfungsarten vorgese-
hen, werden die jeweilige Prüfungsart und der Umfang 
der Prüfungsleistung für dieses Modul bei Beginn der 
Lehrveranstaltung von der bzw. dem Lehrenden ver-
bindlich bekannt gegeben.
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(4) Bei studienbegleitenden Modulprüfungen ist grund-
sätzlich der bzw. die für die Lehrveranstaltung verantwort-
liche Lehrende zum Prüfer/zur Prüferin durch den Prü-
fungsausschuss zu bestellen. Mündliche bzw. praktische 
Modulprüfungen werden von zwei Prüfenden bzw. einem/
einer Prüfenden in Gegenwart einer sachkundigen Person 
abgenommen.

§ 24
Bewertung der Modulprüfungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen wer-
den von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. Für die 
Bewertung der benoteten Prüfungsleistungen ist das Noten-
schema § 6 entsprechend zu verwenden.

(2) Nicht benotete Prüfungsleistungen werden mit 
bestanden oder nicht bestanden bewertet.

Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn beide Prüfen-
den diese mit „bestanden“ bewerten; bewertet eine/einer 
der Prüfenden die Prüfungsleistung mit „bestanden“, die 
andere/der andere mit „nicht bestanden“, gilt die Prüfung 
als „nicht bestanden“.

IV.
Masterprüfung

§ 25
Ablegung der Masterprüfung

(1) Die Masterprüfung wird in der Regel bis zum Ende 
des sechsten Fachsemesters abgelegt.

(2) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss 
Ausnahmen von der Frist in Absatz 1 zulassen. Ausnahmen 
sind insbesondere zuzulassen, wenn die Fristen infolge 
Krankheit, Studieren mit Kind oder wesentlicher zeitlicher 
Belastung durch die Mitwirkung in gesetzlich oder sat-
zungsgemäß vorgesehenen Gremien der Hochschule, der 
Studierendenschaft oder des Studierendenwerks nicht ein-
gehalten werden können.

(3) Die Regelung des § 10 Absatz 2 bleibt unbenommen.

§ 26
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Masterprüfung kann zugelassen werden, wer
1. an der Hochschule immatrikuliert ist oder gewesen ist,
2. die Modulprüfungen bestanden hat.

(2) An den Prüfungen kann nicht teilnehmen, wer die 
Masterprüfung im Masterstudium Musiktherapie an der 
Hochschule endgültig nicht bestanden hat. Hat ein/e Stu-
dierende/r an einer anderen Hochschule im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes eine entsprechende 
Prüfung endgültig nicht bestanden, kann der Präsident 
bzw. die Präsidentin der Hochschule in Einzelfällen, bei 
denen die Versagung der Teilnahme zu einer außergewöhn-
lichen Härte führen würde, eine Ausnahme zulassen.

§ 27
Zulassungsantrag, Entscheidung über die Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist 
schriftlich innerhalb der vom Prüfungsausschuss festgesetz-
ten und öffentlich bekannt gegebenen Frist bei dem vorsit-
zenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu stellen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:
1. die Nachweise für die in § 26 genannten Zulassungsvor-

aussetzungen,

2. gegebenenfalls Vorschläge für die Prüfenden (§ 16 Ab- 
satz 2 Satz 2),

3. eine Erklärung darüber, ob der/die Studierende bereits 
eine Masterprüfung in seiner/ihrer Fachrichtung nicht 
bestanden hat.

(3) Ist es dem/der Studierenden nicht möglich, eine der 
nach Absatz 2 erforderlichen Unterlagen in der vorgeschrie-
benen Weise beizubringen, kann ihm/ihr der Prüfungsaus-
schuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.

(4) Über die Zulassung entscheidet das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses. Die Entscheidung wird 
dem/der Studierenden schriftlich mitgeteilt. Eine Ableh-
nung ist zu begründen.

(5) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn
1. die in § 26 Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind oder
2. der/die Studierende nach § 26 Absatz 2 an der Prüfung 

nicht teilnehmen kann.

§ 28
Masterprüfung

(1) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob 
der/die Studierende die Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben hat, die erforderlich sind, um in dem Studium entspre-
chenden Tätigkeitsfeld erfolgreich zu arbeiten.

(2) Die Masterprüfung besteht aus der Master Thesis 
und dem Kolloquium.

(3) Die Prüfung wird im 6. Fachsemester abgelegt.

(4) Die Prüfungskommission für die beiden Teilprüfun-
gen der Masterprüfung besteht jeweils aus zwei Prüfenden, 
die vom Prüfungsausschuss bestimmt werden.

§ 29
Master Thesis und Kolloquium

(1) Der/die Studierende hat eine Master Thesis über ein 
Thema musiktherapeutischer Praxis, Forschung oder Lehre 
zu erarbeiten unter Berücksichtigung relevanter Theorien 
der Musiktherapie, Medizin, Musikwissenschaft, Psycholo-
gie oder Wissenschaftstheorie/Philosophie. Auf Antrag 
kann der Prüfungsausschuss anstelle der Master Thesis eine 
angenommene Dissertation über ein entsprechendes Thema 
zulassen.

(2) Das Thema der Master Thesis wird von einem durch 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses zu 
benennenden Prüfer bzw. einer zu benennenden Prüferin 
gestellt, der/die auch die Durchführung der Master Thesis 
betreut. Dem/der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, 
für das Thema der Master Thesis Vorschläge zu machen. 
Den Vorschlägen soll in der Regel entsprochen werden. Die 
Themen der Master Thesis werden über das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses ausgegeben.

(3) Der/die Studierende kann das Thema der Master 
Thesis einmal ohne Angaben von Gründen zurückgeben.

(4) Auf technische Medien gespeichertes Dokumenta-
tionsmaterial kann für die Master Thesis erstellt und als 
Teil derselben eingereicht werden.

(5) Die Master Thesis kann auch als Gruppenarbeit 
durchgeführt werden. Arbeiten von Gruppen können für 
den/die einzelne/n Studierenden nur insoweit als Prüfungs-
leistung anerkannt werden, als Leistung und Fähigkeit zu 
selbstständiger künstlerisch-wissenschaftlicher Arbeit bei 
dem/der einzelnen Studierenden deutlich unterscheidbar 
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und bewertbar sind. Die Abgrenzung der Leistung der/des 
Einzelnen erfolgt auf Grund der Angabe von Abschnitten 
oder Seitenzahlen oder durch eine von den Mitgliedern der 
Gruppe vorzulegende zusätzliche Beschreibung, die eine 
Abgrenzung des Beitrags der/des Einzelnen ermöglicht. 
Ferner ist in einem Kolloquium mit den Prüfenden festzu-
stellen, ob der/die einzelne Studierende seinen/ihren Bei-
trag sowie den Arbeitsprozess und das Arbeitsergebnis der 
Gruppe selbstständig erläutern und vertreten kann.

(6) Die Master Thesis ist mit einer Erklärung des/der 
Studierenden zu versehen, dass er/sie die Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit die entsprechend gekennzeichneten Teile 
der Arbeit – selbstständig verfasst hat und dass er/sie keine 
anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen 
benutzt hat.

(7) Die Bearbeitungsdauer der Master Thesis beträgt 
fünf Monate. Sie ist mit dem Poststempel des letzten Tages 
der Frist zu übersenden. Auf einen vor Ablauf der Frist 
gestellten schriftlichen Antrag des/der Studierenden kann 
die Bearbeitungsdauer bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des um längstens vier Wochen verlängert werden. Über die 
Frist für die Ablegung der praktischen Prüfung und über 
eine Fristverlängerung für die Abgabe der Master Thesis 
entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses nach pflichtgemäßem Ermessen; vor der Entscheidung 
ist eine Stellungnahme des Betreuers bzw. der Betreuerin 
einzuholen.

(8) Die Master Thesis ist Gegenstand eines Kolloqui-
ums. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 30 
Minuten, höchstens 45 Minuten.

§ 30

Bewertung der Prüfungsleistungen 
und Zusammensetzung der Endnote

(1) Die Prüfungen der Master-Prüfung werden wie folgt 
bewertet:

1.  die praktische Prüfung mit „bestanden/nicht bestanden“;

2.  die Master Thesis und das Kolloquium mit den Noten

1,0 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leis-
tung,

2,0 = gut = eine erheblich über dem Durchschnitt lie-
gende Leistung,

3,0 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hin-
sicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht,

4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel durchschnittlichen Anforderungen entspricht,

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung mit erhebli-
chen Mängeln.

Aus den von den einzelnen Mitgliedern der Prüfungs-
kommissionen abgegebenen Noten wird für die einzelnen 
Teile der Master-Prüfung eine Note als arithmetisches Mit-
tel gebildet. Die Prüfungsleistungen können durch Ernied-
rigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 spezifiziert 
werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen.

(2) Durchschnittsnoten sind bis auf zwei Dezimalstellen 
hinter dem Komma ohne Rundung zu errechnen. Sie wer-
den mit den beiden Dezimalstellen der Errechnung etwai-
ger weiterer Durchschnittsnoten zugrunde gelegt.

(3) Die Noten der Einzelleistungen werden der Studie-
renden/dem Studierenden unverzüglich mitgeteilt und auf 
Wunsch begründet.

(4) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn beide Teil-
prüfungen mit mindestens „ausreichend“ (4,00) bewertet 
worden sind.

(5) Aus den Noten der beiden Teilprüfungen wird eine 
Durchschnittsnote gebildet. Dabei geht die Teilprüfung 
Master Thesis zu 4/5, die Teilprüfung Kolloquium zu 1/5 in 
die Durchschnittsnote ein.

Für die Bildung der Endzensur gilt folgende Gewich-
tung:
1.  Durchschnittsnote aus Master Thesis und Kolloquium: 

50 %.
2.  Note des Profilmoduls: 20 %.
3.  Note der Klausur im Modul 4: 10 %.
4.  Note der Klausur im Modul 7: 10 %.
5.  Note der Fallprüfung im Modul 9: 10 %.

Die Gesamtnote lautet:
bis 1,50 sehr gut,
über 1,50 bis 2,50 gut,
über 2,50 bis 3,50 befriedigend,
über 3,50 bis 4,00 ausreichend,
über 4,00 nicht ausreichend.

Es werden nur die ersten beiden Dezimalzahlen hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen.

(6) Diese Note wird durch eine ECTS-Note nach den 
jeweils geltenden Bestimmungen ergänzt.

§ 31
Zeugnis

(1) Über die bestandene Masterprüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen, das die Bewertungen in der mündlichen Prü-
fung, in der Master Thesis, in der praktischen Prüfung, in 
eventuellen Zusatzfächern und die Gesamtnote enthält. Das 
Zeugnis ist mit dem Siegel der Hochschule zu versehen. Es 
ist vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses und 
der Präsidentin bzw. dem Präsidenten zu unterzeichnen. 
Das Zeugnis wird mit Ablauf des Prüfungssemesters ausge-
händigt, es sei denn, dass der/die Studierende die frühere 
Aushändigung beantragt.

(2) Ist die Masterprüfung insgesamt oder in einzelnen 
Teilen nicht bestanden, erteilt das vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsausschusses dem/der Studierenden hierüber einen 
schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob, 
in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Prü-
fung wiederholt werden kann.

(3) Hat der/die Studierende die Masterprüfung nicht 
bestanden, wird ihm/ihr auf Antrag ein von dem vorsitzen-
den Mitglied des Prüfungsausschusses zu unterzeichnender, 
schriftlicher Bescheid ausgestellt, der die Bewertungen der 
einzelnen Teile der Masterprüfung sowie den Vermerk ent-
hält, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.

§ 32
Masterurkunde, Diploma Supplement

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem/der Studie-
renden eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen 
Grades gemäß § 2 beurkundet. Sie ist von der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten und der Studiendekanin bzw. dem 
Studiendekan zu unterzeichnen und mit dem Siegel der 
Hochschule zu versehen.
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(2) Darüber hinaus stellt der Prüfungsausschuss ein 
Diploma Supplement aus, das nach national und internatio-
nal gebräuchlichen Standards die Einstufung und Bewer-
tung des Abschlusses erleichtern soll.

V.

Schlussbestimmungen

§ 33

Ungültigkeit der Prüfung

(1) Hat der/die Studierende bei einer Prüfung ein-
schließlich des Erwerbs von Leistungsnachweisen, die für 
die Zwischenprüfung erforderlich waren oder in die Bil-
dung der Gesamtstufung der Masterprüfung einbezogen 
worden sind, getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prü-
fungsausschuss nachträglich die betroffenen Stufungen ent-
sprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise 
für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat bzw. 
die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat der Kandidat bzw. die Kandidatin vorsätz-
lich zu Unrecht erwirkt, dass er bzw. sie die Prüfungsleis-
tung ablegen konnte, so kann die Prüfungsleistung für 
„nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für 
„nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem/Der Studierenden ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 
Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren, beginnend mit dem 
Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen.

§ 34

Aberkennung des Mastergrades

Die Entziehung des akademischen Mastergrades richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 35

Einsicht in die Prüfungsakten

Bis zu einem Jahr nach Abschluss der einzelnen Modul-
prüfungen wird vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-
ausschusses auf schriftlichen Antrag des Prüflings in ange-
messener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsar-
beiten, die darauf bezogenen Gutachten und die Prüfungs-
protokolle gewährt, soweit diese nicht bereits ausgehändigt 
worden sind.

§ 36

Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt einen Tag nach Veröffentlichung 
im Amtlichen Anzeiger in Kraft. Sie gilt erstmals für Stu-
dierende, die ihr Studium im Masterstudium Musikthera-
pie zum Wintersemester 2014/2015 aufgenommen haben.

(2) Der Studienverlaufsplan (Anlage 1) und die Modul-
beschreibungen (Anlage 2) sind Bestandteil dieser Prü-
fungsordnung.

(3) Die Ordnung der Masterprüfung für das Masterstu-
dium Musiktherapie an der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg vom 17. November 2010, zuletzt geändert 
am 16. November 2011/11. Januar 2012 (Amtl. Anz. 2011  
S. 202, 2012 S. 299), tritt zeitgleich außer Kraft.

Hamburg, den 10. Juni 2015

Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Amtl. Anz. S. 1804
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Hochschule für Musik und Theater Hamburg        Studiendekanat III 

Studienverlaufsplan Musiktherapie

Abschluss Master of Arts
April 2015

1. und 2. Semester 
Modul 
Nr. Modultitel Lehrfächer / Units

ECTS 
Credits Prüfungsleistungen

1 Gruppenmusiktherapie        

Lehrmusiktherapie

Supervision

2 Improvisation

Musik und Bewegung

Musikalische Theorie und Praxis für NichtmuisikerInnen
Hospitation und praktikumsvorbereitendes Seminar

3 Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens für MusikerInnen
Theoriebildung und Forschungsmethodik in der 
Musiktherapie 1
Gesprächsführung

4 Klinische Entwicklungspsychologie 1
Einführung in die Psychoanalyse
Medizinische Grundlagen 1
Grundlagen der Musik- und Psychotherapie 

3. und 4. Semester 
Modul 
Nr. Modultitel Lehrfächer / Units

ECTS 
Credits Prüfungsleistungen

1 Gruppenmusiktherapie        

Lehrmusiktherapie

Supervision

5 Therapeutische Improvisation
Percussion
Psychodynamic Movement
Rezeptive Musiktherapie
Praktikum und praktikumsbegleitendes Seminar

6 Klinische Entwicklungspsychologie 2
Theoriebildung und Forschungsmethodik in der 
Musiktherapie 2

Als Profilmodul möglich Psychoanalyse als Kulturtheorie
7 Medizinische Grundlagen 2

Psychopathologie, psychiatrische und psychosomatische 
Krankheitslehre

Als Profilmodul möglich Musikmedizin

5. und 6. Semester
Modul 
Nr. Modultitel Lehrfächer / Units

ECTS 
Credits Prüfungsleistungen

1 Gruppenmusiktherapie        

Lehrmusiktherapie

Supervision

8 Ethik und Musiktherapie, Berufsrecht Portfolio
Die Bedeutung des Körpers in der musiktherapeutischen 
Praxis

definierte Studienleistung

Musikwerkstatt und Konzert Konzert (Improvisationskonzert als 
Gruppenprojekt)

Die Stimme in der Musiktherapie definierte Studienleistung

Klinisches Praktikum und Begleitseminar definierte Studienleistung

9 Theoriewerkstatt
Psychopharmakologie 
Psychopathologie verschiedener Lebensalter
Psychoanalyse – Klinisches Seminar 
Theorie und Praxis der Gruppenmusiktherapie

10 Master Thesis Begleitseminar

Medizinisch-psychologische 
Vertiefung 2

Selbstreflexive Fähigkeiten

Musiktherapeutische 
Praxeologie 3

Musiktherapeutische 
Praxeologie 2

Theoretisch-
wissenschaftliche 
Vertiefung

Medizinisch-psychologische 
Vertiefung 1

Als Profilmodul möglich

Medizinisch-psychologische 
Grundkenntnisse

Studienleistung nach Vereinbarung

13  (bis zu 
19 Cr. 
wenn 
Profil)

7  (bis zu 
13 Cr. 
wenn 
Profil)

Schriftliche Hausarbeit 10-12 Seiten 
(Bearbeitungszeit 10 wochen)

Master Thesis, 60-70 Seiten ohne 
Literaturverzeichnis und Anhang, 

Bearbeitungsdauer 5 Monate.
Kolloquium, 30’

16

4 aktive Teilnahme

14

10
Mündliche Prüfung: Falldarstellung mit 

Theoriehintergrund – 30’ bis 45’

8 (bis zu 
14 Cr. 
wenn 
Profil)

Klausur 60'

aktive Teilnahme

Prüfung: Klausur (zusätzlich ggf. Referat, 
dann 14 Credits)

Selbstreflexive Fähigkeiten

Studienleistung: Portfolio und Präsentation 
15-20’

8 (10)
Studienleistung: nach Absprache 

(zusätzlich ggf. Referat, dann 10 Credits)

Musiktherapeutische 
Praexologie 1

14

aktive Teilnahme

12 (14)

4

4

Theoretisch-
wissenschaftliche 
Grundlagen 1

Selbstreflexive Fähigkeiten 
(1. bis 6. Sem.)
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Auftragsbekanntmachung 
(Richtlinie 2004/18/EG)

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n):

Offizielle Bezeichnung:

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Postanschrift: 

Pappelallee 41, 22089 Hamburg, 
Deutschland

Kontaktstelle(n):

Bearbeiter: Herrn Weimann 
Telefon: +49 / (0)40 / 4 28 42 - 218 
Telefax: +49 / (0)40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail:  
Vergabestelle@bba.hamburg.de

Weitere Auskünfte erteilen:

die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen 
(einschließlich Unterlagen für den wettbewerbli-
chen Dialog und ein dynamisches Beschaffungs-
system) verschicken:

die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten 
an:

die oben genannten Kontaktstellen

I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers und Haupt-
tätigkeit(en)

Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher 
Ebene.

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auf-
trag anderer öffentlicher Auftraggeber: Ja

ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND

II.1) Beschreibung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftragge-
ber:

4121 G 1302 
Umb. Hs 1 Südflügel Mitte, Kreuzbau, Interim

15 E 0422  
Reinraum – Boden – (Pharmaterrazzo) 
Südflügel Mitte

II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lie-
ferung bzw. Dienstleistung:

Bauleistung

Ausführung

Hauptausführungsort: Hamburg

NUTS-Code: DE600

II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung:

Öffentlicher Auftrag

II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung: –

II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaf-
fungsvorhabens:

Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den 
Einbau von 350 m² Reinraumböden –Terrazzobe-
lag – und einer Bodeneinbauwaage.

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge 
(CPV)

Hauptgegenstand: 45.21.51.40 
Ergänzende Gegenstände:  39.18.10.00

II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkom-
men (GPA): Ja

II.1.8) Aufteilung des Auftrags in Lose: Ja

Angebote sollen wie folgt eingereicht werden: 
nur für ein Los

II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: 
Nein

II.2) Menge oder Umfang des Auftrags

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: 

Einbau von ca. 350 m² Terrazzow-Reinraumboden 
und einer Bodeneinbauwaage.

II.2.2) Optionen: Nein

II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auf-
tragsausführung

Beginn: 2. Mai 2016 
Ende: 9. September 2016

ABSCHNITT III: RECHTLICHE,  
WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE  
UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

III.1) Bedingungen für den Auftrag

III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedin-
gungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen 
Vorschriften: 

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der 
Auftrag vergeben wird:

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (Gesamt-
schuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter).

III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftrags-
ausführung: –

III.2) Teilnahmebedingungen

III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers 
sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in 
einem Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124).

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: –

III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: –

III.2.4) Vorbehaltene Aufträge : –

III.3) Besondere Bedingungen  
für Dienstleistungsaufträge

III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem 
besonderen Berufsstand vorbehalten: –

III.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die 
beruflichen Qualifikationen der Personen ange-
ben, die für die Erbringung der Dienstleistung 
verantwortlich sind: –

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.1) Verfahrensart

IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren  
Vergabe Nr. 15 E 0422

IV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilneh-
mer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme 
aufgefordert werden: –

IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer 
im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: –

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander fol-
genden Phasen zwecks schrittweiser Verringe-
rung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. 
zu verhandelnden Angebote : Nein

IV.2) Zuschlagskriterien

IV.2.1) Zuschlagskriterien: 

Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf 
die Kriterien, die in den Verdingungs-/Aus-
schreibungsunterlagen, der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in 
der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog 
aufgeführt sind.

IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchge-
führt: Nein

IV.3) Verwaltungsinformationen

IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:

15 E 0422

IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auf-
trags: Ja

Vorinformation

4121-1302, Umbau Haus 1, Südflügel Mitte, Bun-
deswehrkrankenhaus

Bekanntmachungsnummer im ABl: 
2015/S_042-070924 vom 25. Februar 2015

IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschrei-
bungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der 
Beschreibung

Schlusstermin für die Anforderung von oder Ein-
sicht in Unterlagen:

2. November 2015, 24.00 Uhr

Kostenpflichtige Unterlagen: Ja

Preis: 7,– Euro

Zahlungsbedingungen und -weise: 
Banküberweisung

Empfänger: 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Verwendungszweck: 
Vergabe 15 E 0422

Kontonummer: 1027 210 333, BLZ, 200 505 50 
IBAN: DE22 2005 0550 1027 2103 33 
BIC-Code: HASPDEHHXXX 
Geldinstitut: Hamburger Sparkasse

IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote 
bzw. Teilnahmeanträge:

1. Dezember 2015, 10.00 Uhr

IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur An ge-
botsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte 
Bewerber: –

IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teil-
nahmeanträge verfasst werden können: DE

IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis 14. Januar 2016

IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 

1. Dezember 2015, 10.00 Uhr

Ort: Anschrift siehe Nr. I.1

Personen, die bei der Öffnung der Angebote 
anwesend sein dürfen: Ja, Bieter und ihre Bevoll-
machtigten.

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.1) Dauerauftrag: –

VI.2) Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorha-
ben und/oder Programm, das aus Gemein-
schaftsmitteln finanziert wird: –

VI.3) Sonstige Informationen 

Tag der Absendung der Verdingungsunterlagen 
an die Käufer der Unterlagen: 9. November 2015

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprü-
fungsverfahren: –

VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: –

VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von 
Rechtsbehelfen erhältlich sind: –

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

14. Oktober 2015

ANHANG B

ANGABE ZU DEN LOSEN

Los-Nr. 010

Bezeichnung:  Reinraumlabore (GMP)

1)  Kurze Beschreibung:

Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den 
Einbau von Reinraumwänden, -türen, -decken und 
-technischen Einbauten.



1830 Amtl. Anz. Nr. 83Freitag, den 23. Oktober 2015

2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Auf-
träge (CPV)

 Hauptgegenstand: 45.21.51.40 
Ergänzende Gegenstände:  39.18.10.00

3) Menge oder Umfang: –

4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder dem 
Beginn bzw. Ende des Auftrages: 

 Beginn der Bauarbeiten: 2. Mai 2016 
Abschluss der Bauarbeiten: 9. September 2016

5) Weitere Angaben zu den Losen: –

Hamburg, den 14. Oktober 2015

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 865

Öffentliche Ausschreibung

a) Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 
Zentrale Vergabestelle K 5 
Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg 
Telefon: 040 / 4 28 26 - 24 95, Telefax: 040 / 4 27 31 - 34 48 
E-Mail: zentralevergabestelle@lsbg.hamburg.de

b) Öffentliche Ausschreibung nach der Vergabe- und  
Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A).

c) Die Vergabeunterlagen werden auf CD an Sie versandt. 
Auf Nachfrage besteht die Möglichkeit, Ihnen die 
Unterlagen, gegen Erstattung eines erhöhten Kostenbei-
trags in Höhe von insgesamt 45,– Euro, auch in Papier-
form (Angebotsheftung) zu übersenden. In diesem Fall 
überweisen Sie bitte den erhöhten Kostenbeitrag.

Die Abgabe des Angebots hat weiterhin ausschließlich 
in Papierform zu erfolgen, wir bitten sie aber, Ihr 
bepreistes Leistungsverzeichnis zusätzlich als Angebots-
datei (d84, p84 oder x84) beizufügen.

d) Öffentliche Ausschreibung

e) Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, Bezirk 
Bergedorf.

f) Vergabenummer: ÖA-K5-304/15

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Wegeflä-
chen im Zuständigkeitsbereich der Wegeaufsichtsbe-
hörde/unterhaltungspflichtigen Dienststelle der Freien 
und Hansestadt Hamburg, hier Bezirk Bergedorf, Arbei-
ten nach Verlegearbeiten der Leitungsverwaltungen. 
Zu sammenfassung der Leistungen im Kleinvertrag 
Straßen bau-KLV-Stra Bergedorf 2016-18. 

Ausgeschrieben werden Straßenbauarbeiten: Erdarbei-
ten, Verkehrssicherung, Herstellung von prov. Gehweg-
überfahrten in Asphalt, Busbuchten/kaps aus Fliessbe-
ton, Steinsetzerarbeiten, Lieferung von Straßenbaustof-
fen.

g) Entfällt

h) Entfällt

i) Beginn: 1. März 2016 
Ende: 28. Februar 2018

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen.

k) Anforderung der Vergabeunterlagen, sowie Einsicht-
nahme vom 20. Oktober 2015 bis 10. November 2015, 
montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Anschrift: 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen  
RB5/ZVA, Zimmer E 1.272 
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 05 27

l) Höhe des Kostenbeitrages: 5,– Euro

Erstattung: Nein

Zahlungsweise: Banküberweisung, Schecks und Brief-
marken werden nicht angenommen.

Empfänger:  
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Konto-Nr.: 375 202 205, BLZ: 200 100 20 
IBAN DE50 2001 0020 0375 2022 05,  
BIC PBNKDEFF200 Hamburg 
Geldinstitut: Postbank Hamburg

Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. Bei Bank- und 
Postüberweisung bitte gleichzeitig Anforderungs- 
schreiben an die Anschrift Buchstabe k) schicken.

m) Entfällt

n) Die Angebote können bis zum 11. November 2015 um 
9.30 Uhr eingereicht werden.

o) Anschrift: 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Eröffnungsstelle RB5/ZVA, Zimmer E 1.421, 
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg

p) Sie sind in deutscher Sprache abzufassen.

q) Die Eröffnung der Angebote findet statt am 11. Novem-
ber 2015 um 9.30 Uhr.

Anschrift: siehe Buchstabe o).

Bieter und ihre Bevollmächtigten.

r) Siehe Vergabeunterlagen.

s) Zahlungsbedingungen siehe Vergabeunterlagen.

t) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit 
bevollmächtigtem Vertreter.

u) Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Anga-
ben gemäß § 6 Absatz 3 VOB/A zu machen. Auf Verlan-
gen hat der Bieter diese Angaben für eventuelle Nachun-
ternehmen beizubringen.

Mit dem Angebot sind folgende Nachweise und Anga-
ben vorzulegen:

Benennung des/der Geschäftsführer(s) bzw. sonstigen 
verantwortlich handelnden Personen, für die die Verga-
bestelle eine Abfrage beim Register zum Schutz fairen 
Wettbewerbs durchführen muss; Name, Vorname, 
Geburtsdatum und Geburtsort dieser Personen; Einwil-
ligung dieser Personen in die Nutzung ihrer Daten für 
die Abfrage beim Register zum Schutz des fairen Wett-
bewerbs.

Nachweis der sozialverantwortlichen Beschaffung von 
Baustoffen (ILO). 

Angaben und Nachweise nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A 
für die Bieterin und eventuelle Nachunternehmer, bzw. 
Angabe der PQ-Nr., Vorlage des ausgefüllten NU-Form-
blattes E5 NU – I 03-2014, Aufgliederung wichtiger Ein-
heitspreise (E 16/EFB-Preis 2), Angaben zur Kalkula-
tion mit vorbestimmten Zuschlägen (E 12/EFB-Preis 1a) 
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oder Angaben zur Kalkulation über die Endsumme (E 13/ 
EFB-Preis 1b).

Qualifizierungsnachweis zum 1.) Einbau von Fließbeton 
(e-Schein wg. Überwachungskl. 2 oder gleichwertiger 
Nachweis und 2.) Verkehrssicherung (MVAS). 

Zu 1.) und 2.) können Nachunternehmer eingesetzt wer-
den, alle weiteren Leistungen sind im eigenen Betrieb 
auszuführen.

v) Die Zuschlagsfrist endet am 29. Februar 2016.

w) Beschwerdestelle: 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer,  
Geschäftsführer (GF),  
Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg,  
Telefax: 040 / 4 27 31 - 34 58

Hamburg, den 16. Oktober 2015

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 866

Beschränkte Ausschreibung 
nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb

a) Finanzbehörde 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe U 401 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg 
Zu Händen von Frau Christine Nehls 
Telefon: 040 / 4 28 23 - 63 04 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43 
E-Mail: VergabestelleSBH@sbh.fb.hamburg.de

b) Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teil-
nahmewettbewerb nach der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A).

c) Entfällt

d) Es wird ein zeitlich befristeter Rahmenvertrag ausge-
schrieben, aufgrund dessen die jeweiligen Vertragsun-
ternehmen verpflichtet sind, ihre Leistungen auf Abruf 
(Einzelauftrag) zu den im Rahmenvertrag festgelegten 
Bedingungen auszuführen.

Die Ausschreibung wird als Auf- und Abgebotsverfah-
ren nach § 4 Abs.4 VOB/A, mit bepreisten Leistungspo-
sitionen ohne Mengenangaben ( Menge 1) durchgeführt.

In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die 
nach Prüfung und Wertung gemäß § 16 VOB/A nicht 
ausgeschlossen werden.

HINWEIS: Die zu schließenden Verträge unterliegen 
dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen werden 
diese nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im 
Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von 
einer möglichen Veröffentlichung können die Verträge 
Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG 
sein.

e) Schulen und Immobilien der Freien und Hansestadt 
Hamburg, die in der Bewirtschaftung der GMH | Gebäu-
demanagement Hamburg GmbH stehen.

f) Vergabenummer: SBH ÖT 013/2015 TG

Der Rahmenvertrag „Bodenbelagsarbeiten Instand“ be - 
inhaltet Preise einschließlich Zuschläge und Rabatt-
sätze. Er dient als Auftragsgrundlage für die Vergabe 
von Bauleistungen für Maßnahmen der Bauunterhal-
tung wie Reparaturleistungen, Havariebeseitigungen und 
sonstige Unterhaltungsarbeiten von geringem Umfang. 

Nach dem Rahmenvertrag können Aufträge von maxi-
mal 25.000,– Euro brutto pro Einzel auftrag erteilt wer-
den.

Das Gesamtvolumen des Vertrags wird insgesamt für 
alle 8 Lose auf 1.011.200,– Euro brutto/Jahr geschätzt.

g) Entfällt

h) Der Rahmenvertrag „Bodenbelagsarbeiten Instand“ 
umfasst 8 Lose, für die getrennte Rahmenverträge abge-
schlossen werden. Die Lose enthalten jeweils die allge-
meinbildenden und beruflichen Schulen eines Bezirks 
in Hamburg. Daraus ergeben sich ca. 47 bis 69 Schul-
standorte/Los. Die Bewerber sollen angeben, für welche 
Lose und ggf. mit welcher Präferenz sie sich bewerben. 
Schulbau Hamburg behält sich die Einschränkung vor, 
das Verfahren so zu ordnen, dass ein Bieter für maximal 
2 Lose den Zuschlag erhält.

Anzahl der Standorte der allgemeinbildenden + berufli-
chen Schulen:

1) Los HH-Mitte (47+15 Schulstandorte),

2) Los Altona (62 + 4 Schulstandorte),

3) Los Eimsbüttel (50 + 11 Schulstandorte)

4) Los Bergedorf (38 + 9 Schulstandorte),

5) Los Wandsbek-Nord , (51 Schulstandorte)

6) Los Wandsbek-Süd (48 +4 Schulstandorte)

7) Los HH-Nord, (63 + 4 Schulstandorte)

8) Los GMH; (60 Schulstandorte)

Die Arbeiten müssen überwiegend in den Hamburger 
Schulferien ausgeführt werden. Es müssen deshalb meh-
rere Aufträge gleichzeitig angenommen werden können. 
Eine Anzahl von mindestens 5 Fachkräften im eigenen 
Betrieb ist aus diesem Grund erforderlich.

i) Beginn: 1. Februar 2016

Ende: 31. Januar 2017 mit der Option auf Verlängerung.

j) Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zugelassen. 

k) Entfällt

l) Entfällt

m) Einsendetermin für Teilnahmeanträge endet am 4. No-
vember 2015 um 12.00 Uhr.

Anträge sind zu richten an: Anschrift siehe Buchstabe o)

n) Die Aufforderungen zur Angebotsabgabe (2. Phase) er- 
 halten nur Firmen, die den Anforderungen des ÖT  
(1. Phase) entsprechen. Die Unterlagen werden ab Ende 
November 2015 an die qualifizierten Firmen verschickt. 
Den Bietern wird eine angemessene Frist für die Abgabe 
gesetzt.

o) Anschrift:

Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg

p) Sie sind in deutscher Sprache abzufassen.

q) Entfällt

r) Keine

s) Zahlungsbedingungen siehe Vergabeunterlagen.
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t) Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit 
bevollmächtigtem Vertreter.

u) Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um 
die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren sind 
in einem verschlossenen Umschlag, gekennzeichnet mit 
der Auftragsbezeichnung des Auftraggebers, einzurei-
chen. Beabsichtigt der Bewerber, wesentliche Teile der 
Leistung von Nachunternehmen bzw. anderen Unter-
nehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Teilnah-
meantrag die durch Nachunternehmen auszuführenden 
Leistungen angeben und auf gesondertes Verlangen der 
Vergabestelle zudem von der Vergabestelle bestimmten 
Zeitpunkt Nachweise und Angaben hierzu vorlegen.

Mit dem Antrag auf Teilnahme sind vorzulegen:

a) Benennung des Umsatzes des Unternehmens jeweils 
bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere 
Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leis-
tung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils 
bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausge-
führten Leistungen, durch Vorlage einer Bestätigung 
des Umsatzes durch einen vereidigten Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater/oder einen entsprechend tes-
tierten Jahresabschluss oder entsprechend testierte 
Gewinn- und Verlustrechnungen.

b) Benennung von Leistungen in den letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar sind, durch mindes-
tens 3 Referenzen mit schriftlicher Bestätigung des 
Auftraggebers, dass die Leistungen auftragsgemäß 
erbracht wurden.

c) Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlosse-
nen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäf-
tigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen 
mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungs-
personal.

d) Angaben zur Eintragung in das Berufsregister ihres 
Sitzes oder Wohnsitzes, durch Vorlage einer Gewer-
beanmeldung und eines Handelsregisterauszuges, 
der Eintragung in die Handwerksrolle oder bei der 
Industrie- und Handelskammer. 

e) Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet 
oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der 
Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein 
Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. Der 
rechtskräftige Insolvenzplan ist vorzulegen.

f) Angaben, ob sich das Unternehmen in der Liquida-
tion befindet.

g) Angaben, dass nachweislich keine schweren Verfeh-
lungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als 
Bewerber in Frage stellen, durch Abgabe folgender 
Erklärungen: „Ich/Wir erklären, dass ich/wir in den 
letzten 2 Jahren nicht gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1 oder 
2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder ge mäß § 21 
Absatz 1 Arbeitnehmerentsendegesetz mit einer Frei-
heitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer 
Geldstrafe von 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße 
von mehr als 2500,– Euro belegt worden bin/sind. 
Ferner erkläre ich/wir, dass keine wirksame Gewer-
beuntersagung vorliegt, und dass kein rechtskräftiges 
Urteil in den letzten 2 Jahren gegen Mitarbeiter  
in Leitungsfunktionen z.B. wegen wettbewerbsbe-

schränkender Absprachen bei Ausschreibungen 
(§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichem Verkehr 
(§ 299 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), unerlaub-
ter Umgang mit gefährlichen Stoffen (§ 326 StGB), 
Betrug (§ 263 StGB), Bestechung (§ 334 StGB) vor-
liegen, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als  
3 Monaten oder mit einer Geldstrafe von 90 Tagessät-
zen geahndet wurden.“

h) Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt 
wurde, durch Vorlage einer gültigen Freistellungsbe-
scheinigung und einer aktuellen Unbedenklichkeits-
bescheinigung der Sozialkasse, die nicht älter als  
12 Monate sein darf.

i) Angaben, dass das Unternehmen bei der Berufsge-
nossenschaft angemeldet ist, durch Vorlage einer 
qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Berufsgenossenschaft bzw. des Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen, die nicht älter als  
12 Monate sein darf.

HINWEIS: Bitte fordern Sie den Teilnahmeantrag per 
E-Mail bei folgender E-Mail-Adresse ab: 

vergabestellesbh@sbh.fb.hamburg.de

Alternativ können Sie unter Angabe ihrer E-Mail-Ad-
resse den Teilnahmeantrag per Telefax abfordern:

Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

v) Die Zuschlagsfrist endet am 15. Januar 2016

w) Beschwerdestelle: 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde, 
SBH | Schulbau Hamburg 
Frau Gertrud Theobald (Geschäftsführung) 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 37

Hamburg, den 16. Oktober 2015

Die Finanzbehörde 867

Öffentliche Ausschreibungen 
der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg

Tätigkeit als 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin/ 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

für einen Kehrbezirk.

In der Freien und Hansestadt Hamburg ist zum 1. Ja-
nuar 2016 folgender Kehrbezirk mit einer bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegerin/einem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger zu besetzen:

Bezirksamtsbereich Hamburg-Mitte: KB HH Nr. 109

Diese Ausschreibung mit der Nummer DK IB 369/15 
endet am 6. November 2015 um 11.00 Uhr. Sie finden die voll-
ständige Ausschreibung mit den erforderlichen Anlagen auf

http://www.hamburg.de/bsw/bsw-ausschreibungen/

Hamburg, den 15. Oktober 2015

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 868
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Tätigkeit als 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin/ 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

für einen Kehrbezirk.

In der Freien und Hansestadt Hamburg ist zum 1. Ja-
nuar 2016 folgender Kehrbezirk mit einer bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegerin/einem bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger zu besetzen:

Bezirksamtsbereich Wandsbek: KB HH Nr. 528

Diese Ausschreibung mit der Nummer DK IB 370/15 
endet am 6. November 2015 um 11.30 Uhr. Sie finden die voll-
ständige Ausschreibung mit den erforderlichen Anlagen auf

http://www.hamburg.de/bsw/bsw-ausschreibungen/

Hamburg, den 15. Oktober 2015

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 869

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Zentrale Vergabe-
stelle der Behörde für Inneres und Sport – organisatorisch 
angebunden bei der Polizei –, schreibt im Wege der Öffent-
lichen Ausschreibung gemäß § 3 Nr. 1 Satz 1 VOL/A die 
nachstehende Leistung/Lieferung für das Landessportamt 
aus:

Anmietung einer Fläche für vorhandene Messearti-
kel/Brandingartikel, Auf-und Abbau dieser Artikel zu 
verschiedensten Anlässen (inkl. Gestellung von Personal 
und Fahrzeug). Des Weiteren sollen die Messeartikel auf 
Mängel gesichtet, gewartet/gepflegt, repariert und ggf. neu 
beschafft bzw. hergestellt werden. 

Ablauf der Angebotsfrist: 9. November 2015, 18.00 Uhr

Ende der Bindefrist: 15. Januar 2016, 18.00 Uhr

Weitere Informationen zu dieser Ausschreibung ein-
schließlich Hinweisen zum Bezug der Ausschreibungsun-
terlagen sind auf der Internetseite www.hamburg.de (Such-
begriff: „polizei ausschreibungen“) hinterlegt.

Für die Beurteilung der Eignung sind von allen Bietern 
mit dem Angebot folgende Erklärungen/Nachweise/Unter-
lagen einzureichen:

– Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit

 Die Angaben werden ggf. von der Vergabestelle durch 
eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach 
§ 150a Gewerbeordnung (GewO) überprüft.

– Eintrag in das /Gewerbe-/Handelsregister

– Einsatz von Nachunternehmern

– Eigenerklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines 
Mindestlohnes gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz

– Referenzen aus den letzten drei Jahren

Die kompletten Ausschreibungsunterlagen können per 
E-Mail abgefordert werden:

ausschreibungen@polizei.hamburg.de

Betreff: Bezeichnung der gewünschten Ausschreibung

Hamburg, den 15. Oktober 2015

Die Behörde für Inneres und Sport 
– Polizei – 870

Sonstige Mitteilungen

Auftragsbekanntmachung 
(Richtlinie 2004/18/EG)

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER

I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

 Offizielle Bezeichnung:

 Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 
in der Helmholtz Gemeinschaft

 Postanschrift:

 Notkestraße 85, 22607 Hamburg, Deutschland

 Kontaktstelle(n):

 Zu Händen von  
Sekretariat Abt. Warenwirtschaft  
Telefon: +49 / 40 / 89 98 - 24 80 
Telefax: +49 / 40 / 89 98 - 40 09 
E-Mail: warenwirtschaft.v4sk@desy.de

 Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: 
http://www.desy.de

 Weitere Auskünfte erteilen:

 die oben genannten Kontaktstellen

 Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen 
(einschließlich Unterlagen für den wettbewerbli-

chen Dialog und ein dynamisches Beschaffungs-
system) verschicken: 

 die oben genannten Kontaktstellen

 Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten 
an: 

 die oben genannten Kontaktstellen

I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers: 

 Stiftung bürgerlichen Rechts

I.3) Haupttätigkeit(en)

 Forschung

I.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentli-
cher Auftraggeber

 Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auf-
trag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND

II.1) Beschreibung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen 
Auftraggeber:

 EO019-15: Rahmenvertrag über die Beschaffung 
und Wartung von Hard- und Softwarekompo-
nenten vom Hersteller Cisco.
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II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Liefe-
rung bzw. Dienstleistung

 Lieferauftrag

 Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienst-
leistungserbringung: –

 NUTS-Code: DE418 
NUTS-Code: DE 
NUTS-Code: DE600

II.1.3) Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmen-
vereinbarung oder zum dynamischen Beschaf-
fungssystem (DBS): 

 Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung.

II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung: 

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirt-
schaftsteilnehmer.

Laufzeit der Rahmenvereinbarung: 2 Jahre

II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaf-
fungsvorhabens:

 Rahmenvertrag über die Beschaffung und War-
tung von Hard- und Softwarekomponenten vom 
Hersteller Cisco.

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge: 
(CPV) 

 Hauptgegenstand: 30200000 
Ergänzende Gegenstände:  32500000, 32400000

II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkom-
men (GPA): Ja

II.1.8) Lose: Nein

II.1.9) Angaben über Varianten/Alternativangebote:

 Varianten/Alternativangebote sind zulässig: 
Nein

II.2) Menge oder Umfang des Auftrags

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: 

Eine Verlängerung über jeweils ein weiteres Jahr 
ist zwei Mal möglich.

II.2.2) Angaben zu Optionen: Nein

II.2.3) Angaben zur Vertragsverlängerung: 

 Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja

Zahl der möglichen Verlängerungen: 2

Voraussichtlicher Zeitrahmen für Folgeaufträge 
bei verlängerbaren Liefer- oder Dienstleistungs-
aufträgen: 12 Monate

II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auf-
tragsausführung: 

 Laufzeit: 24 Monate ab Auftragsvergabe.

ABSCHNITT III: RECHTLICHE,  
WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE  
UND TECHNISCHE ANGABEN

III.1) Bedingungen für den Auftrag

III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: –

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedin-
gungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen 
Vorschriften: 

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der 
Auftrag vergeben wird: 

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen

 Für die Ausführung des Auftrags gelten beson-
dere Bedingungen: Nein

III.2) Teilnahmebedingungen

III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers 
so wie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in 
einem Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

– Aktueller Auszug aus dem Berufs- oder Han-
delsregister. Bieter, die Ihren Sitz nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, haben 
entsprechende Bescheinigungen vorzulegen.

– Eigenerklärung, dass der Bieter seine Ver-
pflichtungen zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben ordnungsgemäß erfüllt hat.

– Eigenerklärung, dass der Bieter seine Beiträge 
zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungs-
gemäß erfüllt hat.

– Eigenerklärung, dass die Voraussetzungen 
nach § 6 EG VOL/A (Verurteilung nach §§ 129, 
129 a, 129 b StGB; § 261 StGB; § 263 StGB; 
§ 264 StGB; § 334 StGB; Art. 2 §§ 1 oder 2 Int-
BestG und § 370 AO) nicht vorliegen.

III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit:

 Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

– Eigenerklärung, das kein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden 
ist oder ein Antrag mangels Masse abgelehnt 
wurde.

– Eigenerklärung, dass das Unternehmen sich 
nicht in Liquidation befindet.

– Eigenerklärung über den Gesamtumsatz des 
Leistungserbringers bezogen auf die letzten 
drei Geschäftsjahre, nach Jahren getrennt aus-
zuweisen (sollte ein Leistungserbringer erst 
seit weniger als drei Jahren bestehen, sind die 
entsprechenden Angaben für die Geschäfts-
jahre seit Unternehmensgründung zu machen. 
Es ist zudem gesondert und unter Angabe des 
Gründungszeitpunkts zu erklären, dass das 
betreffende Unternehmen seit weniger als drei 
Jahren besteht). 

– Der Bieter hat eine aussagefähige Unterneh-
mensdarstellung (inkl. Mitarbeiterzahl, Rechts-
form, Hauptsitz und weitere Standorte, Kom-
petenz- und Tätigkeitsschwerpunkte, Umsatz-
entwicklung in den letzten drei Geschäftsjah-
ren) beizufügen.
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III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit: 

 Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

– Der Bieter hat eine aussagefähige Servicebe-
schreibung (inkl. Service- und Eskalations-
prozess, Ersatzteilprozess, Servicestandorte) 
beizufügen. 

–  Der Bieter hat mit seinem Angebot aussage-
kräftige Referenzen vorzulegen, anhand derer 
die fachliche und technische Leistungsfähig-
keit des Bieters beurteilt werden kann (mit 
Angabe von Kundenname, Ansprechpartner 
mit Kontaktdaten, Realisierungs- oder Ver-
tragszeitraum, Beschreibung der Aufgaben-
stellung sowie der eigenen Leistungen, Angabe 
des Gesamtprojektvolumens). 

 Mindestanforderungen: Es sind mindestens 
drei (3) Referenzen mit für die angebotene 
Leistung vergleichbarer Aufgabenstellung 
vorzulegen. Mindestens zwei (2) Referenzen 
müssen bei einem öffentlichen Auftraggeber 
umgesetzt worden sein. Es sind Referenzen 
aus den vergangenen fünf (5) abgeschlossenen 
Kalenderjahren (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
oder aus 2015 vorzulegen. Alle Referenzen 
müssen jeweils ein Projektvolumen von min-
destens 1 Mio Euro aufweisen. Für jede Refe-
renz muss ein aussagefähiger, erreichbarer 
Ansprechpartner bei dem jeweiligen Auftrag-
geber benannt werden. Der Auftraggeber 
behält sich vor, für etwaige Rückfragen Kon-
takt mit dieser Person aufzunehmen. Projekt-
referenzen, in denen die direkten Kontaktin-
formationen zu einem solchen Ansprechpart-
ner nicht oder nicht richtig aufgeführt sind, 
können nicht berücksichtigt werden. 

–  Der Bieter bestätigt die Einhaltung der Eska-
lationsfristen der in der Leistungsbeschrei-
bung dargestellten Eskalationsmatrix und 
benennt die drei dargestellten Eskalationsebe-
nen. 

–  Der Bieter bestätigt, dass eine Überführung 
von Bestandskomponenten zu Vertragsbeginn 
in den neuen Servicevertrag erfolgt und etwa-
ige Altverträge dies nicht verhindern.

– Der Bieter bestätigt, dass als Zertifizierungs-
status von Cisco Produkten der geforderten 
Leistungen ein „Gold Partner“ Status für 
Deutschland vorliegt.

III.2.4) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen: –

III.3) Besondere Bedingungen für Dienstleistungs-
aufträge

III.3.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand: –

III.3.2) Für die Erbringung der Dienstleistung verant-
wortliches Personal: –

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.1) Verfahrensart

IV.1.1) Verfahrensart: Offen

IV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilneh-
mer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme 
aufgefordert werden: –

IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilneh-
mer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: 
–

IV.2) Zuschlagskriterien

IV.2.1)  Zuschlagskriterien: 

Das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug 
auf die Kriterien, die in den Ausschreibungsun-
terlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung 
zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind.

IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion

 Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: 
Nein 

IV.3) Verwaltungsangaben

IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber: 
EO019-15

IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auf-
trags: Nein

IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschrei-
bungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der 
Beschreibung:

 Schlusstermin für die Anforderung von Unter-
lagen oder die Einsichtnahme: 16. November 
2015.

 Kostenpflichtige Unterlagen: Nein

IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote 
oder Teilnahmeanträge: 23. November 2015.

IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderungen zur An-
gebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte 
Bewerber: –

IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teil-
nahmeanträge verfasst werden können: 

 Folgende Amtssprache(n) der EU: DE

IV.3.7) Bindefrist des Angebots: bis 31. Dezember 2015

IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 

 12. August 2015

 Personen, die bei der Öffnung der Angebote 
an wesend sein dürfen: Nein

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags: 

 Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: Nein

VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: 

 Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorha-
ben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
Europäischen Union finanziert wird: Nein

VI.3) Zusätzliche Angaben: –

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprü-
fungsverfahren
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 Vergabekammer des Bundes  
beim Bundeskartellamt,  
Villemomblerstraße 76, 53123 Bonn,  
Deutschland

VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: 

Auf folgende Punkte wird hingewiesen:

a) Gemäß § 101a GWB darf ein Vertrag erst 15 
Kalendertage nach Absendung der Information 
über die geplante Auftragsvergabe an die nicht 
berücksichtigten Bieter geschlossen werden. 
Wird die Information per Fax oder auf elektroni-
schem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf 
10 Tage. 

b) § 107 Abs. 3 GWB: Der Antrag auf Einleitung 
des Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, so - 
weit (1) der Antragsteller den gerügten Verstoß 
gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
unverzüglich gerügt hat, (2) Verstöße gegen Ver-
gabevorschriften, die aufgrund der Bekanntma-
chung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf 
der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden, (3) Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Ver-
gabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur 
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden, (4) mehr als 15 Kalendertage nach Ein-
gang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 
Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung 
der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b 
Abs. 1 Nr. 2. § 101a Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

VI.4.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von 
Rechtsbehelfen erteilt: –

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 

8. Oktober 2015

Hamburg, den 8. Oktober 2015

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 871

Offenes Verfahren

Auftraggeber: 

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB EU 315-15 TG

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:

Zubau an der Grundschule An der Haake (Lange Striepen) 
in Hamburg-Hausbruch – diverse hochbauliche Gewerke.

Angaben zu den Losen: 

Los 1: Fliesenarbeiten

Menge oder Umfang: 359 m² Voranstrich Wände, 269 m² 
Wandfliesen, 90 m² Bodenfliesen WC-Räume, 313 m² Beton-
werkstein, 183 m² Wandabdichtung Küche, 140 m² Boden-
fliesen Küche in R11.

Auftragswert ohne MwSt: 93.309,– Euro

Ausführungsbeginn: Juli 2016

Ausführungsende: August 2016

Submissionstermin: 1. Dezember 2015, 10.00 Uhr

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH, 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg – Raum 005

Los 2: Estricharbeiten

Menge oder Umfang: 2430 m² Trittschalldämmung, 2430 m² 
Zementestrich, 169 m Dehnungsfugen, 10 Stück Anarbei-
ten an Fußbodenabläufe.

Auftragswert ohne MwSt: 74.602,– Euro

Ausführungsbeginn: Mai 2016

Ausführungsende: Juni 2016

Submissionstermin: 1. Dezember 2015, 10.30 Uhr

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH, 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg – Raum 005

Los 3: Einbauküche

Menge oder Umfang: Produktionsküche mit Spülküche, 
Thermischen Geräten, Edelstahlverbauten, Kleingeräten 
und Regalen, Kältetechnik.

Auftragswert ohne MwSt: 119.189,– Euro

Ausführungsbeginn: Mai 2016

Ausführungsende: Dezember 2016

Submissionstermin: 1. Dezember 2015, 11.00 Uhr

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH, 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg – Raum 005

Kontaktstelle: 

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH, 
Einkauf/Vergabe 
An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg, 
Telefon: 040 / 4 28 23 - 62 86, Telefax:040 / 4 27 31 - 01 43, 
E-Mail: Einkauf@gmh.hamburg.de

Die Bekanntmachung erreichen Sie im Internet unter: 

http://www.gmh-hamburg.de/ 
unternehmen/ausschreibungen.html

Hamburg, den 16. Oktober 2015

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 872


